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A. Prüfungsauftrag 

Der Vorstand des 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 
Berlin, 

im Folgenden auch Deutscher Verein oder Verein genannt,

beauftragte uns mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024 unter Einbezie-
hung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichts. 

Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an das geprüfte Unternehmen. 

Der Deutsche Verein ist nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften, sondern aufgrund des § 10 
Abs. 4 Nr. 3 seiner Satzung prüfungspflichtig. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang um die Prüfung nach § 53 HGrG (Ordnungsmäßigkeit 
der Geschäftsführung) sowie um die Prüfung der Einhaltung der ANBest-I erweitert. Bezüglich der 
Erweiterungen verweisen wir auf Abschnitt F. dieses Prüfungsberichts. 

Über Gegenstand, Art und Umfang der von uns entsprechend §§ 317 ff. HGB durchgeführten  
Jahresabschlussprüfung erstatten wir den vorliegenden Bericht. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., 
Düsseldorf, festgelegten Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW 
PS 450 n.F.). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend- 
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, 
gelten die unter dem 13. Februar 2025 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als An-
lage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer 
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024 und der Verwendungs-
vorbehalt. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter 
Die Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters im Jahresabschluss und im Lagebericht ist durch 
uns als Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei haben wir insbe-
sondere auf die Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit und auf die Beurteilung der 
künftigen Entwicklung des Vereins einzugehen, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht 
ihren Ausdruck gefunden haben. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Be-
urteilung der Lage des Vereins ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts gewonnen haben. 

Geschäftsverlauf und Lage des Vereins 
Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zum Geschäftsver-
lauf und zur Lage des Vereins besonders hinzuweisen: 

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. ist das gemeinsame Forum von 
Kommunen und Wohlfahrtsorganisationen sowie ihrer Einrichtungen, der Bundesländer, der pri-
vatgewerblichen Anbieter sozialer Dienste und von den Vertretern der Wissenschaft für alle Be-
reiche der sozialen Arbeit, der Sozialpolitik und des Sozialrechts. Er begleitet und gestaltet 
durch seine Expertise und Erfahrung die Entwicklungen u.a. der Kinder-, Jugend- und Familien-
politik, der Sozial- und Altenhilfe, der Grundsicherungssysteme, der Pflege und Rehabilitation.  
In diesem Kontext hat der Deutsche Verein auch in 2024 vielfältige Themen und Aufgaben be- 
arbeitet. 
Im Rahmen einer Fachveranstaltung am 18. Juni 2024 mit dem Titel "Zeitenwende: geteilte 
Verantwortung im subsidiären Sozialstaat" wurde der langjährige Vorstand des Deutschen Ver-
eins für öffentliche und private Fürsorge e.V., Herr Michael Löher, verabschiedet. Seine Nach-
folgerin, Frau Dr. Verena Staats, übernahm am 1. August 2024 die Geschäfte als Vorständin 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. 
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Die Arbeit des Vereins im Berichtsjahr wird unter den Überschriften Facharbeit, Projekte, Veran-
staltungen, Publikationen und Mitglieder beleuchtet. Es wird dargestellt, dass der Verein sich im 
Rahmen der Facharbeit mit verschiedensten fach- und themenspezifischen Projektvorhaben be-
schäftigt hat. Im Jahr 2024 konzentrierten sich die Arbeitsschwerpunkte auf zentrale politische 
Themen wie Familie, Kinder- und Jugendhilfe, Alter, Teilhabe, Migration, soziale Sicherung und 
internationale Zusammenarbeit. Insgesamt wurden 90 Einzelvorhaben umgesetzt, deren Ergeb-
nisse unter anderem in Form von Empfehlungen, Stellungnahmen, Fachbeiträgen, Gutachten, 
Publikationen sowie Fachveranstaltungen – sowohl in Präsenz als auch digital – vorlagen. Ein be-
sonderer Fokus lag auf der inhaltlichen Vorbereitung des 83. Deutschen Fürsorgetags. 

Des Weiteren wurden im Projekt "Umsetzungsbegleitung Bundesteilhabegesetz" fünf Vertiefungs-
veranstaltungen erfolgreich geplant, durchgeführt und ausgewertet. Aufgrund der anhaltend hohen 
Nachfrage wurde die Teilnehmendenzahl erneut erhöht. Insgesamt nahmen 667 Personen teil. Zu-
sätzlich fanden neun kostenfreie digitale Fachveranstaltungen statt, die 842 Teilnehmende erreich-
ten. Im Bereich des institutionell geförderten Haushaltes hat der deutsche Verein 46 Fachveran-
staltungen im Jahr 2024 durchgeführt. Die Anzahl der Teilnehmenden lag bei 3.455 Personen. 

Der Deutsche Verein wird seit 2019 im Rahmen einer institutionellen Förderung fehlbedarfsfinan-
ziert. Aufgrund der institutionellen Förderung ergibt sich grundsätzlich ein ausgeglichenes Jahres-
ergebnis. Mehr- oder Minderausgaben werden gegenüber dem Zuwendungsgeber abgegrenzt. 

Zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit wurden dem Verein aus dem Haushalt 2024 Zuwendun-
gen im Rahmen der institutionellen Förderung in Höhe von T€ 5.088 bewilligt, von denen T€ 5.038 
abgerufen wurden. Die übrigen Aufwendungen des Vereins wurden über Mitgliedsbeiträge, sons-
tige Umsatzerlöse und insbesondere auch durch projektbezogene Zuschüsse finanziert. 

Durch das zeitliche Auseinanderfallen von Aufwandswirksamkeit im vorliegenden handelsrechtli-
chen Jahresabschluss und dem Zahlungsfluss im Rahmen des kameralen Mittelabrufs ergibt sich 
ein Verwendungsüberhang. Der Betrag in Höhe von T€ 496 wurde gegenüber dem Zuwendungs-
geber abgegrenzt. 
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Aufgrund der vordergründigen Dienstleistungsfunktion des Vereins sowie der gegebenen Finanzie-
rungsbedingungen (finanziert durch eine institutionelle Zuwendung) spielt die Handelsbilanz des 
Vereins nur eine untergeordnete Rolle. Auf Grundlage der Fehlbedarfsfinanzierung einschließlich 
der Abgrenzung zwischen handelsrechtlicher und kameraler Rechnungslegung wird eine Forde-
rung bzw. eine Verbindlichkeit gegen den Zuwendungsgeber gebildet. Mit dieser Vorgehensweise 
wird jährlich ein ausgeglichenes Ergebnis ausgewiesen. Somit ergibt sich das Eigenkapital zum 
Bilanzstichtag lediglich aus dem Vereinskapital unverändert in Höhe von T€ 67. 

Auch die Finanzlage ist unter Berücksichtigung der Besonderheiten der institutionellen Förderung 
zu betrachten. Die Bildung von Rücklagen ist nicht zulässig. Der Verein ist hinsichtlich seiner Zah-
lungsfähigkeit vollumfänglich auf den Zuwendungsgeber angewiesen. 

Künftige Entwicklung des Vereins 
Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen des gesetzlichen Vertreters zur künftigen Ent-
wicklung des Deutschen Vereins hervorzuheben: 

Unter der aufschiebenden Bedingung des Inkrafttretens des Haushaltsgesetzes 2025 für den 
Zeitraum 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025 wurde dem institutionell geförderten Deut-
schen Verein eine nicht rückzahlbare Zuwendung im Rahmen einer Fehlbetragsfinanzierung in 
Höhe von T€ 5.088 bewilligt. 
Der Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt insgesamt T€ 6.704. Demnach sind 
gemäß Wirtschaftsplan 2025 Eigenmittel in Höhe von T€ 1.616 durch Einnahmen des Vereins 
zu generieren. 
Der Verein ist gemäß der §§ 23, 44 BHO (Bundeshaushaltsordnung) institutionell gefördert. 
Obwohl die Förderung des Zuwendungsempfängers jährlich neu beantragt und vom Zuwen-
dungsgeber neu bewilligt werden muss, stellt die institutionelle Förderung in der Praxis eine 
Dauerverpflichtung für die öffentliche Hand dar. Unter dieser Prämisse erfolgt die Erstellung 
des Jahresabschlusses unabhängig von der vorgehaltenen Eigenkapitalausstattung unter der 
Annahme der Unternehmensfortführung, da diese überwiegend wahrscheinlich ist. Die Tätig-
keit des Vereins ist mit Antrag und Bewilligung der Förderung weitgehend determiniert. 
Die Finanzierung der Vereinsaufgaben ist für das Jahr 2025 nur dann gedeckt, wenn der Zu-
wendungsgeber die Tariferhöhung in vollem Umfang refinanziert bzw. durch Personalverstär-
kungsmittel kompensiert bzw. Kosteneinsparungen infolge der Mehrbelastung durch den Tarif-
abschluss im Bereich der Personalkosten über die konsequente Nichtbesetzung von Stellen 
und Einsparungen im Sachkostenbereich sowie Mehreinnahmen im Bereich der Eigenmittel 
erzielt werden können. 
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Zur Refinanzierung der zukünftig prognostisch steigenden Kosten hat der Hauptausschuss in 
seiner Sitzung am 18. September eine Beitragserhöhung der Mitgliedsbeiträge als wichtige 
Säule der Finanzierung des Deutschen Vereins zum 1. Januar 2026 beschlossen. 

Wir halten die Darstellung und Beurteilung der Lage des Vereins durch den gesetzlichen Vertreter, 
insbesondere hinsichtlich des Fortbestands und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen 
Entwicklung, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht zum Ausdruck kommen, für plausibel. 

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung haben wir den Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2024 und den Lagebericht des Deutscher Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge e. V., Berlin, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:  

"Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An den Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin 

Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., 
Berlin, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließ-
lich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben 
wir den Lagebericht des Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2024 so-
wie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und 
vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Ver-
eins. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risi-
ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
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Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen ge-
gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Finanzbeirats für den Jahresabschluss 
und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen auf-
grund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschä-
digungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich,  
die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren 
haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf  
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit  
zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausrei-
chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Finanzbeirat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des 
Vereins zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des  
Lageberichts  
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irr- 
tümern ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Vereins ver-
mittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten be-
einflussen.  
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 
Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 
aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche fal-
sche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fäl-
schungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftset-
zen interner Kontrollen beinhalten können. 
erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten inter-
nen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemes-
sen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Vereins abzugeben. 
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 
ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 
Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-
fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereig-
nisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Er-
eignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. 
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beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesent-
sprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 
führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-
lichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sach-
gerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden An-
nahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Münster, am 3. Juni 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Irmscher Schwarz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer"

Hinweis: An dieser Stelle erfolgt nur ein wörtliches Zitat des Bestätigungsvermerks, der im Testatsexemplar erteilt wird. 

Der Bestätigungsvermerk wird daher an dieser Stelle nicht unterschrieben. 
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D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 
Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahres-
abschluss und den Lagebericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung geltenden gesetz-
lichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Die Prü-
fung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit Gegenstand der Abschluss-
prüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswirkungen auf den Jahresab-
schluss oder den Lagebericht ergeben. 

Auftragsgemäß wurde der Prüfungsumfang um folgende Sachverhalte erweitert: 
Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz 
Einhaltung der ANBest-I. 

Die Rechnungslegung sowie die dafür eingerichteten internen Kontrollen liegen in der Verantwor-
tung der gesetzlichen Vertreter des Vereins. Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die dem Abschlussprüfer gemachten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, diese Unterla-
gen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflicht- 
gemäßen Prüfung zu beurteilen. 

Art und Umfang der Prüfung 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB 
durchgeführt. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüf-
ten Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 
werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB). 

Auf der Grundlage unseres risiko- und kontrollorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage des Vereins, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken 
sowie auf den Auskünften des gesetzlichen Vertreters. Sie wird darüber hinaus von der Größe und 
Komplexität des Vereins und der Wirksamkeit seiner rechnungslegungsrelevanten internen Kon-
trollen beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Um-
fang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestands-
nachweise und der rechnungslegungsrelevanten Aussagen im Jahresabschluss berücksichtigt.  
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Wir haben uns zusätzlich auf ein Gutachten von Versicherungsmathematikern gestützt. Des Weite-
ren sind unsere Feststellungen aus den vorangegangenen Jahresabschlussprüfungen mit in die 
Prüfungsstrategie eingeflossen. 

Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie folgender Prüfungsschwerpunkt des Berichtsjah-
res festgelegt: 

Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen. 

Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten die Überprüfung 
rechnungslegungsrelevanter interner Kontrollen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfall-
prüfungen. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Ar-
beitspapieren dokumentiert. 

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich 
nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere 
analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfäl-
len und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt. 

Der Verein hatte wesentliche Teile seiner Rechnungslegung, nämlich die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung, auf die Performa Nord GmbH, Bremen, ausgelagert. Zur Beurteilung der Ordnungsmä-
ßigkeit der ausgelagerten Teile der Buchführung haben wir die vom Verein eingerichteten Kontroll-
maßnahmen über die Tätigkeit des Dienstleisters geprüft. 

Hinsichtlich der Einzelfallprüfungen haben wir Stichproben in bewusster Auswahl gezogen. 

Für die Bewertung der Vorräte hat der Verein eine Inventur durchgeführt, an der wir aufgrund der 
untergeordneten Bedeutung des Vorratsvermögens nicht beobachtend teilgenommen haben. Wir 
haben uns stattdessen durch eine nachträgliche Würdigung der Inventurplanung und -überwachung 
von der Ordnungsmäßigkeit der Inventurdurchführung überzeugt. 

Zur Prüfung der geschäftlichen Beziehungen mit Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten haben 
wir uns zum 31. Dezember 2024 von allen uns benannten Instituten Bankbestätigungen zukom-
men lassen. 

Des Weiteren haben wir im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen in Stichproben von Lieferanten Saldenbestätigungen des Vereins eingeholt. 
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Von allen uns benannten Rechtsanwälten haben wir Bestätigungen über Ansprüche und Verpflich-
tungen des Vereins eingeholt. 

Bei der Prüfung der Pensionsrückstellungen haben wir die Ergebnisse des versicherungsmathe-
matischen Gutachtens der Deutsche Vorsorge Pensionsmanagement GmbH, Detmold, einer kriti-
schen Würdigung unterzogen. 

Zu weiteren Ausführungen bezüglich Art und Umfang der Prüfung verweisen wir auf den Abschnitt 
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts" unseres Bestätigungsvermerks. 

Wir haben die Prüfung in den Monaten Februar 2025 (Vorprüfung) und Mai 2025 (Hauptprüfung) 
von unserem Büro aus durchgeführt. Die abschließenden Arbeiten wurden daran anschließend 
ebenfalls in unserem Hause erledigt. 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem gesetzlichen Vertreter des Vereins 
und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Der gesetzliche Vertreter hat uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum Jah-
resabschluss und zum Lagebericht erteilt. 

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 
Die Organisation der Buchführung, die rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollen und das 
Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Bu-
chung der Geschäftsvorfälle. Die Organisation des Rechnungswesens ist den Verhältnissen des 
Unternehmens angemessen. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen einschließlich des Belegwesens entspre-
chen nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften 
und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. 
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Im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die vom Unternehmen getroffenen Maß-
nahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten. 

Die aus den Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ord-
nungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden. 

2. Jahresabschluss 

Der Verein legt Rechnung wie eine Kapitalgesellschaft entsprechender Größe. 

Im Jahresabschluss wurden in allen wesentlichen Belangen die für die Rechnungslegung gelten-
den gesetzlichen und rechtsformspezifischen Vorschriften sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung beachtet. 

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehenen Vorjahresabschluss an. Der Vorjahresabschluss wurde auf der Sitzung 
des Hauptausschusses am 18. September 2024 festgestellt. 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und 
den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die handelsrechtlichen Ansatz-, Aus-
weis- und Bewertungsvorschriften in allen wesentlichen Belangen beachtet. 

Der vom Verein freiwillig aufgestellte Anhang entspricht den Vorschriften der §§ 284 bis 288 HGB 
und enthält die Angaben, die für eine Kapitalgesellschaft entsprechender Größe erforderlich sind.  

3. Lagebericht 

Der von dem gesetzlichen Vertreter freiwillig aufgestellte Lagebericht entspricht in allen wesentli-
chen Belangen den gesetzlichen Vorschriften. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 
Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss den gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und insgesamt, d.h. im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung sowie Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Vereins vermittelt. 

Bewertungsgrundlagen 
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden des Vereins in dem vorliegenden Jah-
resabschluss zum 31. Dezember 2024 erfolgte gemäß den Vorschriften des HGB. Die Bilanzie-
rungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben. 

Veränderungen der Bewertungsmethoden wurden nicht vorgenommen. 

Auf nachfolgende Besonderheiten möchten wir an dieser Stelle explizit hinweisen: 

Aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung im Rahmen der institutionellen Förderung weist der Verein 
grundsätzlich ausgeglichene Jahresergebnisse aus. Positive oder negative Ergebnisüberhänge in-
folge der Abweichungen zwischen handelsrechtlicher Rechnungslegung und der kameral orientier-
ten Verwendungsnachweisführung werden am Jahresende als Forderung bzw. Verbindlichkeit ab-
gegrenzt. 

Die vom Verein unterjährig sukzessive abgerufenen Zuwendungen werden bei Geldeingang sofort 
als Ertrag gebucht. Falls bereits abgerufene Mittel im Geschäftsjahr noch nicht bestimmungsge-
mäß verwendet werden konnten, werden die Erträge dementsprechend vermindert und gegenüber 
dem Zuwendungsgeber abgegrenzt. Soweit im abgelaufenen Jahr Auszahlungen zu finanzieren 
waren, die Aufwand erst im Folgejahr darstellen, wird in Höhe der gebildeten aktiven Rechnungs-
abgrenzungsposten ebenfalls der Ertrag aus den institutionellen Zuwendungen gekürzt und gegen-
über dem Zuwendungsgeber abgegrenzt. Im Folgejahr werden die abgegrenzten Beträge dann 
aufwands- und erlöswirksam vereinnahmt. 
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Für die mit den Zuwendungen finanzierten Anlagegüter wird auf der Passivseite der Bilanz ein 
Sonderposten gebildet, der in den Folgejahren entsprechend der Abschreibungen auf die bezu-
schussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird. Die im Investitionsjahr hierfür verwendeten 
Erträge aus Investitionszuschüssen werden direkt mit den Aufwendungen aus der Zuführung zu 
Sonderposten saldiert und nicht offen in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 

F. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) 
Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 HGrG sowie den 
Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" 
(IDW PS 720) beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsge-
mäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzli-
chen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und der Geschäftsordnung 
für den gesetzlichen Vertreter, geführt worden sind.  

Bezüglich unserer Feststellungen und hieraus abgeleiteten Empfehlungen verweisen wir auf den 
als Anlage beigefügten Bericht "Nachweis der Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushalts-
grundsätzegesetz – HGrG – Fragenkatalog IDW PS 720". 

Unsere Prüfung aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags hat in allen wesentlichen Belangen zu 
keinen Einwendungen geführt. 

Prüfung der Einhaltung der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur  
institutionellen Förderung (ANBest-I) 
Wir haben im Rahmen unserer Prüfung auftragsgemäß die Einhaltung der Allgemeine Nebenbe-
stimmungen für Zuwendungen zur institutionellen Förderung (ANBest-I) geprüft. Unsere Prüfungs-
handlungen umfassten dabei schwerpunktmäßig die stichprobenweise Prüfung von Bewilligungs-
bescheiden und Antrags- und Vergabeunterlagen sowie die stichprobenweise Einsichtnahme in 
Verwendungsnachweise inklusive der Prüfung der Übereinstimmung der dort aufgeführten Anga-
ben zu den Daten in der Buchhaltung und den relevanten Belegen. 

Unsere Prüfung aus der Erweiterung des Prüfungsauftrags hat in allen wesentlichen Belangen zu 
keinen Einwendungen geführt. 
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G. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Prüfungsbericht, einschließlich der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks,  
erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und dem Prüfungsstandard  
zu den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.). 
Auf § 328 HGB wird verwiesen. 

Münster, am 3. Juni 2025 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

  

Irmscher Schwarz
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

(digital signiert) (digital signiert)
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Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin 
Bilanz zum 31. Dezember 2024 

A K T I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 132.649,00 350.814,00 

II. Sachanlagen 
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 263.937,00 179.744,00 

396.586,00 530.558,00 

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.882,94 4.726,21 
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 66.017,27 85.690,41 

70.900,21 90.416,62 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.006,14 63.465,78 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 522.343,85 413.840,58 

591.349,99 477.306,36 

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 463.717,35 707.773,45 
1.125.967,55 1.275.496,43 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 69.367,27 50.779,29 
1.591.920,82 1.856.833,72 



P A S S I V S E I T E
31.12.2024 31.12.2023 

€ € € 
A. Eigenkapital

Vereinskapital 67.345,04 67.345,04 

B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens 396.586,00 530.558,00 

C. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 480.556,00 541.097,00 
2. Steuerrückstellungen 3.502,13 20.094,76 
3. Sonstige Rückstellungen 244.900,73 320.511,78 

728.958,86 881.703,54 

D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 274.434,75 175.954,19 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 274.434,75 (175.954,19)
2. Sonstige Verbindlichkeiten 124.596,17 200.764,45 

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 124.596,17 (200.764,45)
davon aus Steuern € 48.424,84 (44.280,14)

399.030,92 376.718,64 

E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 508,50 

1.591.920,82 1.856.833,72 



Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 

2 0 2 4 2023 
€ € € 

1. Umsatzerlöse 680.913,47 740.583,56 
2. Erträge aus Zuwendungen 5.391.599,12 5.053.595,97 
3. Erhöhung oder Verminderung (–) des Bestands 

an fertigen und unfertigen Erzeugnissen –  19.673,14 9.399,38 
4. Sonstige betriebliche Erträge 1.514.449,34 1.400.098,20 
5. Materialaufwand 

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 46.457,88 20.715,00 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 324.029,40 363.422,61 
370.487,28 384.137,61 

6. Personalaufwand 
a) Löhne und Gehälter 4.208.567,69 3.798.128,01 
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung 962.259,60 1.093.316,73 
davon für Altersversorgung € 139.196,34 (164.859,05)

5.170.827,29 4.891.444,74 
7. Abschreibungen 

auf immaterielle Vermögensgegenstände 
des Anlagevermögens und Sachanlagen 295.607,12 250.358,55 

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.721.760,34 1.668.244,43 
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,08 1,08 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 7.484,84 7.466,46 
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 (0,00) 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.123,00 1.126,40 
12. Ergebnis nach Steuern 0,00 900,00 
13. Sonstige Steuern 0,00 900,00 
14. Jahresüberschuss 0,00 0,00 



Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Berlin 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 
Anhang 
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1 Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss 

10 Allgemeine Angaben 

Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. ist ein Verein. Sitz des Vereins 
ist Berlin. Er ist unter der Nummer VR 26485 B beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen. 

Der Jahresabschluss ist in analoger Anwendung der Vorschriften für Kapitalgesellschaften 
(Drittes Buch des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG)) 
aufgestellt. Die Gliederung nach §§ 266 und 275 HGB wird an die Bedürfnisse des Vereins 
(institutionelle Förderung) angepasst und um relevante Posten erweitert. 

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 

Auf Grund der Fehlbedarfsfinanzierung im Rahmen der institutionellen Förderung weist der 
Verein grundsätzlich ausgeglichene Jahresergebnisse aus. Positive oder negative 
Ergebnisüberhänge infolge der Abweichungen zwischen handelsrechtlicher Rechnungslegung 
und der kameral orientierten Verwendungsnachweisführung werden am Jahresende als 
Forderung bzw. Verbindlichkeit abgegrenzt. 

Der Verein ist ab 2019 gemäß der §§ 23, 44 BHO (Bundeshaushaltsordnung) institutionell 
gefördert. Obwohl die Förderung des Zuwendungsempfängers jährlich neu beantragt und vom 
Zuwendungsgeber neu bewilligt werden muss, stellt die institutionelle Förderung in der Praxis 
eine Dauerverpflichtung für die öffentliche Hand dar. Unter dieser Prämisse erfolgt die 
Erstellung des Jahresabschlusses unter der Annahme der Unternehmensfortführung, da diese 
überwiegend wahrscheinlich ist. 
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11 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu 
Anschaffungskosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und im Geschäftsjahr 2024 
planmäßig fortgeführten Abschreibungen bewertet. Sie werden nach Maßgabe der 
Nutzungsdauer linear pro-rata-temporis abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer der beweglichen Anlagegüter orientiert sich an den steuerlich zulässigen 
Sätzen. In Übereinstimmung mit den im Berichtsjahr anzuwendenden ANBest-I werden 
Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 netto sofort abgeschrieben. 

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt unter Berücksichtigung des strengen 
Niederstwertprinzips mit den Herstellungskosten bzw. mit den durchschnittlichen 
Anschaffungskosten. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nominalbetrag bewertet. 
Pauschal- oder Einzelwertberichtigungen werden soweit notwendig im erforderlichen Umfang 
gebildet. Uneinbringliche Posten sind vollständig ausgebucht. 

Die übrigen Vermögensgegenstände sind im Einzelnen mit ihren Nennbeträgen bilanziert. 

Negative Ergebnisüberhänge infolge der Abweichungen zwischen handelsrechtlicher 
Rechnungslegung und der kameral orientierten Verwendungsnachweisführung werden am 
Jahresende unter den sonstigen Vermögensgegenständen abgegrenzt. 

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. 

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die 
Aufwand für das folgende Geschäftsjahr darstellen. 

Die Rückstellungen enthalten alle bekannten Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Die 
Bewertung erfolgte mit dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag im Rahmen einer vernünftigen 
kaufmännischen Beurteilung. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr 
wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB mit den für die jeweilige Restlaufzeit nach RückAbzinsV 
geltenden Zinssätzen abgezinst. 

Bei der Bewertung der Pensionsrückstellungen wurde die versicherungsmathematische 
Berechnung unter Anwendung des Anwartschaftsbarwertverfahrens vorgenommen. Zudem 
wurden die Sterbetafeln nach Heubeck aus dem Jahr 2018 G verwendet. Es wird ein 
Rententrend von 2,80 % p.a. angenommen. 
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Die Pensionsrückstellungen wurden pauschal mit dem Prognose-Zinssatz zum 31.12.2024 auf 
Basis des von der Deutschen Bundesbank Anfang November 2024 veröffentlichten 
durchschnittlichen Marktzinssatzes der vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei einer 
angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB). Dieser Zinssatz 
beträgt 1,90 %. Der Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB (Unterschiedsbetrag 
zwischen einer Abzinsung mit dem Zinssatz der vergangenen sieben Jahre im Vergleich zur 
Abzinsung mit dem Zinssatz der vergangenen zehn Jahre) beläuft sich auf 2 T€. Dieser 
Unterschiedsbetrag ist für die Ausschüttung gesperrt. 

Auf Grund der Verantwortlichkeit des Bundes für die Abdeckung der Pensionsverpflichtungen 
des Deutschen Vereins als Zuwendungsempfänger des BMBFSFJ geht der Deutsche Verein 
von einer grundsätzlichen Zuständigkeit des Bundes für betreffende Pensionsverpflichtungen 
aus und kann daher auf eine Besicherung der Pensionsverpflichtungen im Wege des 
Abschlusses einer Insolvenzversicherung verzichten. 

Die Bewertung der Rückstellungen für am Bilanzstichtag bestehende Urlaubs- und 
Mehrstundenansprüche erfolgt anhand personenbezogener Arbeitszeitkonten und der Brutto-
Arbeitgeber-Personalaufwendungen. 

Positive Ergebnisüberhänge infolge der Abweichungen zwischen handelsrechtlicher 
Rechnungslegung und der kameral orientierten Verwendungsnachweisführung werden am 
Jahresende unter den Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Fördermitteln bzw. 
Forderungen aus Zuwendungen abgegrenzt. 

Die übrigen Verbindlichkeiten sind jeweils im Einzelnen mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). Auf eine Bilanzierung der mittelbaren 
Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Abs. 1 Satz 2 
EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die VBL wird über Umlagen finanziert. Die 
Höhe des durch den Arbeitgeber zu finanzierenden Umlagesatzes beträgt je nach 
angewendetem Tarif zwischen 3,06 % (Abrechnungsverband Ost für 2024) und 5,49 % 
(Abrechnungsverband West 2024) der entsprechenden Löhne und Gehälter. 
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2 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz 

20 Aktivseite 

Zu A. Anlagevermögen 

Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender 
Aufstellung: 

Bilanzposten Entwicklung der Anschaffungswerte

Anfangsstand Zugang Um- Abgang Endstand

buchungen

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen,

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.686.993,02 10.710,00 0,00 0,00 1.697.703,02

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.122.002,12 151.995,12 0,00 1.070,00 1.272.927,24

2.808.995,14 162.705,12 0,00 1.070,00 2.970.630,26
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Entwicklung der Abschreibungswerte Restbuchwerte

Anfangsstand Abschreibungen Um- Zuschreibungen Entnahme Endstand

buchungen für

Abgänge (Stand

31.12.2024)

€ € € € € € €

7 8 9 10 11 12 13

1.336.179,02 228.875,00 0,00 0,00 0,00 1.565.054,02 132.649,00

942.258,12 66.732,12 0,00 0,00 0,00 1.008.990,24 263.937,00

2.278.437,14 295.607,12 0,00 0,00 0,00 2.574.044,26 396.586,00
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21 Passivseite 

Zu A. Eigenkapital 

In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Zuwendungsgebers besteht das Eigenkapital des 
Vereins ausschließlich aus dem Vereinskapital. Die Rücklagen des Vereins wurden mit 
Überleitung in die institutionelle Förderung vollständig abgebaut. 

Zu C. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 110 T€ Personalrückstellungen und mit 135 T€ 
übrige Rückstellungen. 

Bei den Personalrückstellungen handelt es sich hauptsächlich um offene Urlaubs- und Über- 
stundenansprüche der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie um Jubiläumsrückstellungen. 

Im Geschäftsjahr 2024 wurde die Rückstellung für eine mögliche Nachversicherung von Herrn 
Löher gemäß den vertraglichen Regelungen aufgelöst. Da er zum 30. Juni 2024 in den Ruhe- 
stand getreten ist und beamtenrechtliche Versorgungsbezüge erhält, entfiel der Anlass zur 
Rückstellung. 

22 Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Aus dem bis zum 30. Juni 2029 unkündbaren Mietvertrag ergeben sich für das Bürogebäude 
in Berlin am Bilanzstichtag finanzielle Verpflichtungen von insgesamt 2.916 T€. Der jährliche 
Mietaufwand beträgt (unter Berücksichtigung des aktuellen Mietzinses in Höhe von rd. 54 T€) 
648 T€. 
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3 Sonstige Angaben 

30 Geschäftsführungs- und Aufsichtsorgane 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss, das Präsidium, der 
Präsidialausschuss und der Vorstand. 

Vorständin seit 1. August 2024 ist Dr. Verena Staats, Assessorin jur., Berlin. 
Vorstand bis 30. Juni 2024 war Michael Löher, Assessor jur., Berlin. 

Präsidentin ist Dr. Irme Stetter-Karp, Ordinariatsrätin a. D., Vizepräsidentin Deutscher 
Caritasverband e.V. a.D., Freiburg 

Vizepräsidenten: 

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor Landeshauptstadt Düsseldorf, Düsseldorf 
Maria Loheide, Vorstand Sozialpolitik Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V., Berlin (bis 17. September 2024) 
Claudia Mandrysch, Vorständin des Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V., Berlin  
(ab 18. September 2024) 
Dr. Joß Steinke, Bereichsleiter Deutsches Rotes Kreuz e.V. – DRK-Generalsekretariat, 
Berlin 
Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete Deutscher Landkreistag, Berlin  

Dem Präsidium gehören insgesamt bis zu 37 Personen an. 

Die Präsidentin bzw. der Präsident, die Vizepräsidentinnen bzw. Vizepräsidenten und die bis 
zu weiteren zweiunddreißig Mitglieder werden auf die Dauer von vier Jahren vom 
Hauptausschuss gewählt. Die Hälfte der Präsidiumsmitglieder wird alle zwei Jahre neu 
gewählt; Wiederwahl ist zulässig. § 10 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend. 
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31 Durchschnittliche Zahl der in 2024 beschäftigten Arbeitnehmer 

In 2024 waren im Jahresdurchschnitt 84 Arbeitnehmer (Köpfe) im Verein beschäftigt 
(Vorjahr: 80 Arbeitnehmer). 

Berlin, am 03.06.2025 

Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.

Dr. Verena Staats
Vorständin
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Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

1. Grundlagen der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Der Verein nimmt in erster Linie die in der Anlage – Rechtliche Verhältnisse – beschriebenen Auf-
gaben in den Bereichen Sozialpolitik und -gesetzgebung, Öffentlichkeits- und Gremienarbeit,  
Koordination, Ehrenamtsförderung und Fortbildung wahr. 

Die Finanzierung des Vereins erfolgt ab 1. Januar 2019 im Wege der institutionellen Förderung 
(vorher Projektfinanzierung) durch öffentliche Zuwendungen (BMFSFJ). Daneben werden Einnah-
men durch Mitgliedsbeiträge, Teilnahmegebühren und Publikationserlöse generiert. 

Der Verein verfolgt laut Satzung und vorliegender Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid für das 
Geschäftsjahr 2022 ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Ab-
schnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

Im Jahresdurchschnitt waren nach den Unterlagen des Vereins 84 (Vorjahr: 80) Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter (Köpfe) beschäftigt. 

Nachfolgend wird der Jahresabschluss nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten unterglie-
dert und analysiert. 
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2. Ertragslage 

Gemäß der als Anlage beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung schließt das Geschäftsjahr 2024 
mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis ab. Aufgrund der Fehlbedarfsfinanzierung ergibt sich 
grundsätzlich ein ausgeglichenes Jahresergebnis, da Überhänge als Forderung bzw. Verbindlich-
keit gegenüber dem Zuwendungsgeber abgegrenzt werden. 

Im nachfolgenden Ergebnisvergleich der Geschäftsjahre 2024 und 2023 sind die einzelnen Auf-
wands- und Ertragsposten gegenübergestellt und die Veränderungen aufgezeigt: 

2 0 2 4 2 0 2 3 Veränderung 
T€ % T€ % T€ %

Umsatzerlöse 661 9,1 749 10,9 – 88 – 11,7 
Mitgliedsbeiträge 1.001 14,0 997 14,5 4 +     0,4 
Institutionelle Zuwendungen 4.671 65,3 4.520 65,9 151 +     3,3 
Erträge aus Projektförderung 721 10,1 533 7,8 188 +   35,3 
Sonstige betriebliche Erträge 104 1,5 57 0,9 47 +   82,5 
Betriebliche Erträge 7.158 100,0 6.856 100,0 302 +     4,4 
Personalaufwand 5.171 72,2 4.891 71,3 280 +     5,7 
Materialaufwand 370 5,2 384 5,6 – 14 – 3,6 
Abschreibungen auf das Anlagevermögen 1 0,0 0 0,0 1 k.A.
Sonstige betriebliche Aufwendungen

(einschließlich sonstiger Steuern) 1.709 23,9 1.664 24,2 45 +     2,7 
Betriebliche Aufwendungen 7.249 101,3 6.939 101,1 310 +     4,5 
Betriebsergebnis – 91 – 1,3 – 83 – 1,1 – 8 +     9,6 
Fördermittelergebnis 0 0 0 
Finanzergebnis – 7 – 7 0 
Neutrales Ergebnis 99 91 8 
Ertragsteuern 1 1 0 
Jahresergebnis 0 0 0 

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus Teilnahmegebühren, Publikationserlösen und 
sonstigen Leistungserlösen. 

Die institutionellen Zuwendungen (ohne Investitionen) resultieren aus der Mittelbewirtschaftung 
unter Berücksichtigung der angefallenen Aufwendungen (Aufwendungen in der Definition des Han-
delsrechts). Im Wege der institutionellen Förderung wurden für das Jahr 2024 mit letztem Ände-
rungsbescheid des BMFSFJ Mittel in Höhe von T€ 5.088 bewilligt und T€ 5.038 abgerufen. Im Be-
richtsjahr wurden davon Mittel in Höhe von T€ 4.671 ertragswirksam (ohne Investitionen). 
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Der Personalaufwand hat sich im Vergleich der beiden Jahre wie folgt entwickelt: 

2024 2023 Veränderung
T€ T€ T€

Löhne und Gehälter 4.209 3.798 411 
Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 962 1.093 – 131 
5.171 4.891 280 

Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 280 auf T€ 5.171 gestiegen. Hauptursa-
che waren die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst sowie die Anpassung der Bezüge für Bun-
desbeamte.  

Der Materialaufwand (inkl. bezogene Leistungen) gliedert sich wie folgt auf:  

2024 2023 Veränderung
T€ T€ T€

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Lebensmittel, Getränke 46 21 25 

Bezogene Leistungen
Honorare 82 108 – 26 
Externe Verwaltung 134 126 8 
Fremdreinigung 51 46 5 
Druckkosten 56 75 – 19 
Dokumentationskosten 1 8 – 7 

324 363 – 39 
370 384 – 14 

Der gegenüber dem Vorjahr gesunkene Aufwand ist im Wesentlichen auf rückläufige Ausgaben für 
Druckkosten und Honorare zurückzuführen. Diese Entwicklung resultiert einerseits aus einer effizi-
enteren Gestaltung und Konzeption der Fachveranstaltungen, andererseits aus einer insgesamt 
geringeren Anzahl an durchgeführten Veranstaltungen. 
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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (einschließlich sonstiger Steuern) setzen sich 
wie folgt zusammen: 

2024 2023 Veränderung
T€ T€ T€

Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) 803 754 49 
Verwaltung 351 332 19 
Veranstaltungen, Bewirtung 30 34 – 4 
Reisekosten 108 124 – 16 
Mitgliedsbeiträge 96 95 1 
Instandhaltung 123 123 0 
Fort- und Weiterbildung, Literatur 45 59 – 14 
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 102 87 15 
Prüfungs- und Beratungsaufwand 23 34 – 11 
Abgaben und Versicherungen 14 13 1 
Übrige Aufwendungen 14 8 6 
Sonstige Steuern 0 1 – 1 

1.709 1.664 45 

Der leichte Anstieg ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Aufwendungen für Mieten und 
Pachten von T€ 754 im Vorjahr auf T€ 803 im Berichtsjahr gestiegen sind. Dies hängt damit zu-
sammen, dass Mehraufwendungen aufgrund der Indexmiete entstanden sind. 

Insgesamt wurde ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ -91 (Vorjahr: T€ -83) erzielt. 

Das Fördermittelergebnis setzt sich aus den sich ausgleichenden Erträgen aus der Auflösung 
von Sonderposten und den Abschreibungen zusammen. 

Im neutralen Ergebnis sind im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in 
Höhe von T€ 103 sowie periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 8 enthalten. Dem gegenüber  
stehen periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 12. 
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3. Vermögens- und Finanzlage 

In der nachfolgenden Übersicht werden die Vermögens- und Kapitalposten der Bilanz zum 31. De-
zember 2024 zusammengefasst und den entsprechenden Vorjahreszahlen gegenübergestellt. 

Vermögensstruktur
31.12.2024 31.12.2023 Veränderung
T€ % T€ % T€

Langfristige Aktiva
Anlagevermögen 397 24,9 531 28,6 – 134 
Liquide Mittel (verpfändet) 108 6,8 108 5,8 0 

505 31,7 639 34,4 – 134 
Kurzfristige Aktiva
Vorräte 71 4,5 90 4,8 – 19 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69 4,3 63 3,4 6 
Forderungen gegen Zuwendungsgeber 496 31,2 389 20,9 107 
Sonstige Vermögensgegenstände/

Rechnungsabgrenzung 95 5,9 76 4,1 19 
Liquide Mittel 356 22,4 600 32,4 – 244 

1.087 68,3 1.218 65,6 – 131 
1.592 100,0 1.857 100,0 – 265 

Kapitalstruktur
31.12.2024 31.12.2023 Veränderung
T€ % T€ % T€

Eigenkapital 67 4,2 67 3,6 0 
Sonderposten 397 24,9 531 28,6 – 134 

464 29,1 598 32,2 – 134 
Langfristige sonstige Passiva
Rückstellungen 567 35,6 624 33,6 – 57 

1.031 64,7 1.222 65,8 – 191 
Kurzfristige Passiva
Rückstellungen 163 10,3 258 13,9 – 95 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 274 17,2 175 9,4 99 
Übrige Verbindlichkeiten/Rechnungs-

abgrenzungsposten 124 7,8 202 10,9 – 78 
561 35,3 635 34,2 – 74 

1.592 100,0 1.857 100,0 – 265 

Bei der Aufteilung der Vermögens- und Kapitalstruktur bezüglich der Fälligkeiten bzw. Fristigkeiten 
wurden Aktiva und Passiva mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr als langfristig behandelt. 
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Das Anlagevermögen verminderte sich stichtagsbezogen um T€ 134. Die Verringerung ergibt 
sich durch Zugänge in Höhe von T€ 163 und planmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 296 so-
wie Anlagenabgänge in Höhe von T€ 1. 

Im Übrigen sind die Zusammensetzung des Anlagevermögens sowie seine Entwicklung im Be-
richtsjahr aus dem Bruttoanlagenspiegel des Anhangs ersichtlich. 

Die Vorräte entfallen auf Publikationen (T€ 66) und Büromaterial (T€ 5). 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen im Wesentlichen gegenüber Mit-
gliedern und Teilnehmenden von Veranstaltungen und resultieren aus Mitgliedsbeiträgen und Teil-
nahmegebühren. 

Die Forderungen gegen den Zuwendungsgeber resultieren aus der Abrechnung des Verwen-
dungsnachweises im Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung sowie der Überleitung von der kamera-
len auf die handelsrechtliche Rechnungslegung. 

Die liquiden Mittel bestehen im Wesentlichen aus dem Kontokorrentguthaben in Höhe von T€ 355 
(Vorjahr: T€ 600) und aus verpfändeten Mietkautionen in Höhe von T€ 108 (Vorjahr: T€ 108). Die 
Entwicklung der Sonderposten ergibt sich im Berichtsjahr analog dem Anlagevermögen. Diese 
Systematik ist der Logik der institutionellen Förderung geschuldet. Es wird von einer Vollfinanzie-
rung des ausgewiesenen Anlagevermögens im Wege der Fehlbedarfsfinanzierung ausgegangen. 

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:  

Stand am Inanspruch- Auflö- Zufüh- Aufzinsung/ Stand am 
01.01.2024 nahme sungen rungen Abzinsung (–) 31.12.2024 

T€ T€ T€ T€ T€ T€ 
Langfristige Rückstellungen 
Pensionsverpflichtungen 541 69 0 0 9 481 
Jubiläum 15 0 0 0 0 15 
Archivierung 68 0 0 5 –   2 71 

624 69 0 5 7 567 
Kurzfristige Rückstellungen 
Urlaubsverpflichtungen 48 48 0 32 0 32 
Überstundenansprüche 70 70 0 62 0 62 
Rechts-, Beratungs-, Prüfungs- 
  aufwendungen 21 15 4 16 0 18 
Sonstige 119 16 99 46 0 50 

258 149 103 156 0 162 
882 218 103 161 7 729 
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Die Rückstellungen haben sich gegenüber dem Vorjahr reduziert. Ursächlich hierfür ist im We-
sentlichen die Auflösung der Rückstellung für eine mögliche Nachversicherung gemäß den ver-
traglichen Regelungen im Fall der Beurlaubung von Herrn Löher. Da dieser zum 30. Juni 2024 in 
den Ruhestand versetzt und die Voraussetzung nicht erfüllt wurde, wurde die Rückstellung aufge-
löst. 

Liquiditätsverhältnisse 
Der Untersuchung der Liquiditätsverhältnisse liegt der Gedanke zugrunde, dass das finanzielle 
Gleichgewicht dann erhalten bzw. durch kurzfristig wirksame Maßnahmen sichergestellt werden 
kann, wenn den nach Fälligkeitsfristen geordneten Verbindlichkeiten jeweils Vermögensgegen-
stände mit gleichen Liquidierbarkeitszeiten gegenüberstehen, die Zahlungsverpflichtungen also 
durch entsprechende flüssige oder flüssig zu machende Vermögensteile gedeckt sind. 

Die Liquidität stellt sich an den Bilanzstichtagen wie folgt dar: 

31.12.2024 31.12.2023
T€ T€

Liquide Mittel 356 600 
Abzüglich
Kurzfristiges Fremdkapital 1.128 1.259 
Liquidität I – 772 – 659 
Zuzüglich
Kurzfristige Forderungen 591 477 
Liquidität II – 181 – 182 
Zuzüglich
Vorräte 71 90 
Liquidität III – 110 – 92 
Veränderung des Liquiditätssaldos – 18 

Das kurzfristig realisierbare Schuldendeckungspotential deckt demnach nicht in vollem Umfang 
das kurzfristige Fremdkapital. 

Die Unterdeckung ist der Logik der institutionellen Förderung, dem Subsidiaritätsprinzip und dem 
zahlungsstromorientierten Mittelabruf geschuldet. Grundsätzlich ist die Zahlungsfähigkeit im Rah-
men der institutionellen Förderung, den planmäßigen Mittelabruf vorausgesetzt, gesichert. Auf-
grund der Mittelabrufbestimmungen bei der institutionellen Förderung und der im Endeffekt ausge-
glichenen Fehlbedarfsfinanzierung bestehen keine Liquiditätsreserven. 
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Rechtliche Verhältnisse 

Allgemeine rechtliche Verhältnisse 
Name des Vereins: Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. 

Rechtsform: eingetragener Verein 

Sitz:   Berlin 

Satzung: 
Es gilt die Satzung vom 25. November 1975 in der Fassung vom 15. September 2021. 

Vereinsregister: 
Die Eintragung in das Vereinsregister des Amtsgerichts Charlottenburg erfolgte am 23. April 2007 
unter VR 26485 B. Die letzte Eintragung datiert auf den 13. August 2024 und betraf die Eintragung 
des Vorstandswechsels. 

Zweck des Vereins: 
Zweck des Vereins ist es, für die Allgemeinheit einen Mittelpunkt für alle Bestrebungen zur Förde-
rung der sozialen Arbeit, insbesondere der Förderung der Familie, der Kinder- und Jugendhilfe, der 
Sozialhilfe, der Altenhilfe, der Hilfe für Menschen mit Behinderung, der Gesundheitshilfe, der Hilfe 
für Erwerbslose und der Förderung sozialer Forschung und Wissenschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland und der Europäischen Union zu bilden. Dies geschieht insbesondere durch die ge-
meinnützigen Zwecke Förderung der sozialen Wissenschaft und Forschung und der Bildung sowie 
der Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zu Gunsten der vorgenannten steuerbegüns-
tigten Zwecke des Vereins. 
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Der Deutsche Verein verwirklicht die in Absatz 1 genannten Satzungszwecke insbesondere durch 
die nachfolgend aufgeführten Tätigkeiten: 
1. Fort- und Weiterbildung von im sozialen Bereich tätigen Fach- und Führungskräften 
2. Förderung der für die soziale Arbeit bedeutsamen Wissenschaften 
3. Erarbeitung von Empfehlungen für die Praxis der öffentlichen und freien sozialen Arbeit 
4. Ständige Information und Erfahrungsaustausch der auf diesen Gebieten tätigen Personen und  
    Institutionen 
5. Beobachtung und Auswertung der Entwicklung der sozialen Arbeit in anderen Ländern und  
    Förderung der internationalen Zusammenarbeit, auch im Internationalen Rat für soziale Wohl- 
    fahrt (ICSW) 
6. Herausgabe von Schriften und sonstigen Veröffentlichungen 
7. Förderung der Arbeit des Internationalen Sozialdienstes, Genf, (International Social Service,  
    ISS) und deren Durchführung in Deutschland 
8. Analyse, Anregung und Unterstützung von Entwicklungen in der Sozialpolitik und der sozialen  
    Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen der Europäischen Union und des  
    Europarats 
9. Gutachtliche Tätigkeit in Grundsatzfragen des Sozialrechts. 

Organe: 
Mitgliederversammlung 
Hauptausschuss 
Präsidium 
Präsidialausschuss 
Vorstand (§ 26 BGB). 

Der Vorstand nach § 26 BGB besteht aus einer oder mehreren einzelvertretungsberechtigten Per-
sonen, die hauptamtlich tätig sind. Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins gemäß 
der Satzung, der Geschäftsordnung des Präsidiums und den Beschlüssen der Vereinsorgane. Das 
Präsidium kann zur Vertretung des Vorstands für gewisse Tätigkeiten eine/-n oder mehrere beson-
dere Vertreter/-innen gemäß § 30 BGB bestellen. 

Im Jahr 2024 erfolgte ein Wechsel im Vorstand gemäß § 26 BGB: Herr Michael Löher wurde im 
Rahmen einer Fachveranstaltung verabschiedet. Zum 1. August 2024 übernahm Frau Dr. Verena 
Staats offiziell die Vorstandsführung. Die Eintragung des Vorstandswechsels im Vereinsregister 
erfolgte am 13. August 2024. 
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Dem Hauptausschuss gehören höchstens zweihundertzwanzig Mitglieder an. Die Mitglieder des 
Hauptausschusses werden von der Mitgliederversammlung auf vier Jahre gewählt. Der Hauptaus-
schuss ist unter Mitteilung der Tagesordnung vom Präsidium alljährlich einzuberufen; außerdem, 
wenn wichtige Vereinsangelegenheiten es erfordern oder 1/4 der Hauptausschussmitglieder einen 
schriftlich begründeten Antrag beim Präsidium stellen. 

Aufgaben des Hauptausschusses sind: 
1. Bestimmung der Grundsätze der Vereinstätigkeit in eiligen Angelegenheiten 
2. Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten und der vier Vizepräsidenten bzw.  
    Vizepräsidentinnen sowie der weiteren Präsidiumsmitglieder 
3. Entgegennahme der Jahresrechnung und des Prüfberichts, Feststellung des  
    Jahresabschlusses und Entlastung des Präsidiums 
4. Erlass einer Wahlordnung und Beitragsordnung. 

Das Präsidium besteht aus einer Präsidentin oder einem Präsidenten, vier Vizepräsidentinnen 
bzw. Vizepräsidenten sowie bis zu zweiunddreißig weiteren Mitgliedern. Der Vorstand nimmt an 
den Präsidiumssitzungen ohne Stimmrecht teil. Die Präsidentin bzw. der Präsident, die Vizepräsi-
dentinnen bzw. Vizepräsidenten und die bis zu zweiunddreißig weiteren Mitglieder werden auf die 
Dauer von vier Jahren vom Hauptausschuss gewählt. 

Aufgaben des Präsidiums sind: 
1. Bestellung und Abberufung des Vorstands des Deutschen Vereins 
2. Kontrolle des Vorstands 
3. Entlastung des Vorstands 
4. Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 
5. Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen des Deutschen Vereins 
6. Einberufung der Mitgliederversammlung und des Hauptausschusses 
7. Einsetzen und Aufheben von Ausschüssen und Arbeitskreisen 
8. Bestellung von Vorsitzenden der Ausschüsse und Arbeitskreise 
9. Wahl der sechs weiteren Mitglieder des Präsidialausschusses. 
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Der Präsidialausschuss besteht aus der Präsidentin bzw. dem Präsidenten, den vier Vizepräsiden-
tinnen bzw. Vizepräsidenten sowie sechs weiteren stimmberechtigten Mitgliedern des Präsidiums, 
deren Amtszeit zwei Jahre beträgt. Der Vorstand nimmt ohne Stimmrecht an den Sitzungen des 
Präsidialausschusses teil. 

Aufgaben des Präsidialausschusses sind: 
1. Wahrnehmung der durch das Präsidium übertragenen Aufgaben 
2. Beschlussfassung in eiligen Angelegenheiten an Stelle des Präsidiums 
3. Regelung der Rechtsverhältnisse des Vorstands und Festlegung der Geschäftsfelder 
4. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern 
5. Vorbereitung von Stellungnahmen und Empfehlungen des Deutschen Vereins 
6. Vorbereitung der Sitzungen des Präsidiums. 

Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung 
Wesentliche Verträge: 
Mit Änderungsbescheid vom 15. April 2024 bewilligt das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben im Rahmen einer institutionellen Förderung (Fehlbedarfsfinanzierung) eine 
Zuwendung in Höhe von T€ 5.088 aus dem Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 2024. Bestand-
teil des Zuwendungsbescheides sind die ANBest-I. 

Mit Bescheid vom 13. Januar 2025 bewilligt das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben im Rahmen einer institutionellen Förderung (Fehlbedarfsfinanzierung) eine Zuwendung 
in Höhe von T€ 5.088 aus dem Bundeshaushalt für das Haushaltsjahr 2025. Bestandteil des Zu-
wendungsbescheides sind die ANBest-I. 

Mit Mietvertrag vom 26. November 2018 zwischen dem Verein und der Lion Investments SA,  
Luxemburg, mietet der Verein Büroflächen in Berlin. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit vom  
1. Juli 2019 bis 30. Juni 2029. Der Verein hat zweimal die Option, um jeweils weitere fünf Jahre  
zu verlängern. Der jährliche Mietzins beläuft sich anfangs auf T€ 540. Er ist indexiert. 

Weitere wesentliche Verträge, die wegen ihres Gegenstands, ihrer Dauer, möglicher Vertragsstra-
fen oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage von Bedeutung sind 
oder werden können, wurden nach den uns gemachten Angaben im Berichtsjahr nicht abgeschlos-
sen. 
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Steuerliche Verhältnisse 
Der Verein wird beim Finanzamt für Körperschaften I, Berlin, unter der Steuernummer 27/663/58957 
geführt. Laut Anlage zum Bescheid für das Kalenderjahr 2022 vom 17. Oktober 2024 über Körper-
schaftsteuer und Solidaritätszuschlag erstreckt sich die Steuerpflicht des Vereins ausschließlich auf 
den steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Übrigen ist der Verein nach § 5 Abs. 1 
Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit, da er ausschließlich und unmittelbar steuerbegüns-
tigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient (Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, Förderung der Volks- und Berufsausbildung, Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments). Gemäß § 3 Nr. 6 GewStG gilt die Steuerbefreiung auch für die Gewerbesteuer. 

Der Verein ist gemäß der o.g. Anlage zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen für Mitglieds-
beiträge und für Spenden, die ihm zur Förderung des Wohlfahrtwesens zugewandt werden, be-
rechtigt. 
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Nachweis der Feststellungen zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze- 
gesetz – HGrG – 

A. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation 

Fragenkreis 1: 
Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der 
Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge-
schäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen 
des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung 
(Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens 
bzw. des Konzerns? 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Hauptausschuss, das Präsidium, der 
Präsidialausschuss und der Vorstand. Michael Löher war bis zum 30. Juni 2024 Vorstand des 
Vereins. Zum 1. August 2024 trat Frau Dr. Verena Staats seine Nachfolge als Vorständin an. 
Die Aufgaben des Vereins und seiner Organe werden durch die Satzung geregelt. 

Gemäß § 11 Abs. 4 der Satzung hat das Präsidium mit Datum vom 21. Dezember 2021 seine 
Geschäftsordnung aktualisiert. In der Geschäftsordnung des Präsidiums werden Aufgaben und 
Verfahrensweisen für die Arbeit des Präsidiums, des Präsidialausschusses, des Finanzbeirats 
sowie der Fachausschüsse und Arbeitskreise geregelt. 

Für die Geschäftsstelle des Vereins selbst wurde durch den Vorstand mit letzter Änderung vom 
29. Januar 2013 eine Geschäftsordnung verabschiedet. Die Geschäftsordnung ist zusammen 
mit dem Organisationsplan und dem Geschäftsverteilungsplan Grundlage der Arbeit der Ge-
schäftsstelle.  

Nach unseren Feststellungen ergeben sich aus den verabschiedeten Regelungen keine Be-
denken im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung. Die getroffenen Rege-
lungen entsprechen den Bedürfnissen des Vereins. 
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b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-
derschriften hierüber erstellt? 

Im Geschäftsjahr 2024 tagten das Präsidium und der Präsidialausschuss jeweils viermal. Dar-
über hinaus fanden zwei Sitzungen des Finanzbeirats und eine Sitzung des Hauptausschusses 
statt. Hierüber wurden jeweils entsprechende Protokolle erstellt. Eine Mitgliederversammlung 
findet regulär alle zwei Jahre statt. Die letzte Mitgliederversammlung fand am 20. Septem- 
ber 2023 statt. 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
n.F. sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

Auskunftsgemäß war der Vorstand/die Vorständin im Berichtsjahr in keinen Aufsichtsräten und 
anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG n.F. tätig. 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali-
siert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbe-
zogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls 
nein, wie wird dies begründet? 

Ein Ausweis der Vergütung des Vorstands/der Vorständin im Anhang des Jahresabschlusses 
erfolgt unter Berücksichtigung der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise 
nicht. Ein Ausweis der an den Präsidenten gezahlten Aufwandsentschädigung, über die der 
Hauptausschuss des Vereins per Beschluss entschieden hat, erfolgt ebenfalls unter der Befrei-
ungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise nicht. 
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B. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums 

Fragenkreis 2: 
Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus 
dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersicht-
lich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung? 

Die Geschäftsstelle des Vereins verfügt über einen Organisationsplan (Organigramm). Des 
Weiteren existieren Geschäftsverteilungspläne und Stellenbeschreibungen für die einzelnen 
Positionen. Aus diesen sind der Organisationsaufbau, die Arbeitsfelder, Zuständigkeiten und 
Weisungsbefugnisse ersichtlich. Der Organisationsplan wird monatlich aktualisiert und findet 
Eingang in dem jährlichen Geschäftsbericht des Vereins. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird? 

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Regelungen des Organisationsplans, der Stel-
lenbeschreibungen und Geschäftsverteilungspläne nicht eingehalten wurden. 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert? 

Der Verein hat die Korruptionsrichtlinie des Bundes im Intranet veröffentlicht. Alle Mitarbeiten-
den werden bei Einstellung zur Einhaltung der Korruptionsrichtlinie verpflichtet. Ein Korrupti-
onsbeauftragter ist bestellt. Darüber hinaus finden regelmäßig Schulungen der Mitarbeitenden 
statt. Risiken werden bewertet und systematisiert erfasst. 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse 
(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und 
- gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

Die für den Verein wesentlichen Entscheidungsprozesse sind in der Satzung und den Ge-
schäftsordnungen geregelt. Daneben wurden durch den Vorstand geeignete Regelungen und 
Arbeitsanweisungen für die Entscheidungsprozesse innerhalb der Geschäftsstelle erlassen. 
Anhaltspunkte, dass diese nicht eingehalten wurden, haben sich im Rahmen der Prüfung nicht 
ergeben. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, 
EDV)? 

Verträge werden vom Verein in übersichtlicher und geordneter Form aufbewahrt. Für wesent- 
liche Verträge existiert eine zentralisierte Ablage inklusive Fristenkontrolle durch das zentrale 
Vertragsmanagement der Abteilung Zentrale Dienste. Verträge mit Bezug zum Personal wer-
den in der Personalabteilung aufbewahrt und verwaltet. 

Fragenkreis 3: 
Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung 
der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnis-
sen des Unternehmens? 

Grundlage des Planungswesens ist der jährlich gemäß BHO zu erstellende und dem Zuwen-
dungsgeber im Rahmen der Beantragung der institutionellen Förderung einzureichende Wirt-
schaftsplan. Dieser basiert auf einem Stellenplan, einem Maßnahmenplan, einem Finanzplan 
und einem Investitionsplan. Das Planungswesen entspricht den Vorgaben der BHO und den 
Bedürfnissen des Vereins. 

b) Werden Planungsabweichungen systematisch untersucht? 

Eine regelmäßige und systematische Untersuchung von Planerreichung bzw. -abweichung er-
folgt im Rahmen der Quartalsabschlüsse. Sofern erforderlich, wird auf dieser Grundlage eine 
Fortschreibung oder Anpassung des Wirtschaftsplans vorgenommen und bei Bedarf zur Be-
schlussfassung erneut in die Gremien gegeben. 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den beson-
deren Anforderungen des Unternehmens? 

Das Rechnungswesen ist der Größe und den besonderen Anforderungen des Vereins entspre-
chend angemessen ausgestaltet. Die für die Zuwendungsverwaltung notwendige getrennte 
Projektverwaltung wird durch eine entsprechende Kostenstellenrechnung abgebildet. 
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditäts- 
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Der Verein verfügt lediglich über Kontokorrent- und Festgeldkonten. Somit besteht keine Not-
wendigkeit, ein umfassendes Finanzmanagement zu betreiben. Eine Kreditüberwachung ist 
nicht nötig, da die laufenden Verbindlichkeiten entsprechend dem täglichen Liquiditätsstatus 
beglichen werden. Die laufende Liquiditätsüberwachung erfolgt in ausreichendem Maße durch 
die Mitarbeitenden im Finanz- und Rechnungswesen. Mittel werden nach Bedarf beim Zuwen-
dungsgeber abgerufen. 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich An-
haltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind? 

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht.  

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch 
das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effek-
tiv eingezogen werden? 

Die ausstehenden Forderungen des Vereins aus Veranstaltungen, Publikationen, Mitgliedsbei-
trägen und Zuschüssen werden nach dem Ergebnis unserer Prüfung zeitnah in Rechnung ge-
stellt bzw. abgefordert. Ein entsprechendes Mahnwesen wird unterhalten. 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es 
alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Ein Controlling als gesonderte Funktion oder Stabsstelle ist nicht eingerichtet. Aufgaben des 
Controllings werden durch die Mitarbeitenden des Finanz- und Rechnungswesens, die Verwal-
tungsleitung und die jeweiligen Projektverantwortlichen wahrgenommen. Das Controlling er-
scheint nach unseren Erkenntnissen der Größe und Komplexität des Vereins angemessen. 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der 
Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht? 

Der Verein hat keine Tochterunternehmen oder Beteiligungen. 
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Fragenkreis 4: 
Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maß-
nahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden? 

Durch stetige und angemessene Planung sowie die permanente differenzierte Überwachung 
der Liquiditäts-, Ertrags-, Aufwands- und Leistungsentwicklung und der Projekthaushalte (Soll-
Ist-Vergleiche) werden Risiken frühzeitig identifiziert und quantifiziert. Erkenntnisse werden ent-
sprechend kommuniziert und, soweit erforderlich, werden umgehend Steuerungsmaßnahmen 
ergriffen. Für die Beurteilung strategischer Risiken kann der Verein zudem auf die große Erfah-
rung und Reputation der Mitglieder in den beratenden und beaufsichtigenden Gremien des Ver-
eins zurückgreifen. 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

Die getroffenen Maßnahmen zur Risikofrüherkennung halten wir für zweckmäßig.  

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Ja, die Maßnahmen werden ausreichend dokumentiert. 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuel-
len Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und an-
gepasst? 

Aufgrund der überschaubaren Unternehmensgröße erfolgt die Abstimmung regelmäßig ohne 
besondere Anforderung. 
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Fragenkreis 5: 
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

Es werden keine Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen oder Derivate genutzt. 
Insofern entfällt die Beantwortung des Fragenkreises 5. 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten 
sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu ge-
hört: 

Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 
Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt 
werden? 
Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang 
dürfen offene Posten entstehen? 
Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich  
zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipati-
ves Hedging)? 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen 
und zur Risikobegrenzung? 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium 
zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

Erfassung der Geschäfte 
Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 
Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 
Kontrolle der Geschäfte? 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatge-
schäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen? 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Po-
sitionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 
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Fragenkreis 6: 
Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revi-
sion/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch 
eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

Eine Interne Revision als eigenständige Funktion bzw. Stabsstelle ist nicht eingerichtet. Die 
Funktionen werden in einem ausreichenden Umfang durch direkte Managementkontrollen 
wahrgenommen. Dazu werden einzelne Mitarbeiter durch den Vorstand mit Revisionsaufgaben 
betraut. 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Be-
steht bei Ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Entfällt 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevi-
sion im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktio-
nen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die 
Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftli-
che Revisionsberichte vor? 

Entfällt 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt? 

Entfällt 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche 
handelt es sich? 

Entfällt 
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revi-
sion/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die 
Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Entfällt 

C. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit 

Fragenkreis 7: 
Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, 
Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans 
zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte werden im § 22 der Geschäftsordnung des Präsidiums 
benannt. Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Geschäftsvorfälle bekannt geworden, in 
denen die erforderliche Zustimmung des Präsidiums zu zustimmungspflichtigen Geschäftsvor-
fällen nicht eingeholt wurde. 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs- 
organs die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

Es erfolgte im Geschäftsjahr 2024 keine Kreditvergabe an den Vorstand. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass an Stelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnli-
che, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind 
(z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

Eine Umgehung zustimmungsbedürftiger Maßnahmen durch andere Maßnahmen mit ver-
gleichbarem Ergebnis haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.  
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d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz,  
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über- 
wachungsorgans übereinstimmen? 

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass von einer ordentlichen und gewissenhaften  
Geschäftsführung abgewichen wurde. 

Fragenkreis 8: 
Durchführung von Investitionen 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle 
Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirt-
schaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

Im Geschäftsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von T€ 163 realisiert. Hierbei handelt es 
sich im Wesentlichen um Investitionen in IT-Hardware in Höhe von T€ 144 (Erneuerungen von 
Servern, Monitoren und Laptops sowie eines Videokonferenzsystems und einer Diskussionsan-
lage). Die Investitionen werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung angemessen berücksichtigt 
und auf ihre Durchführbarkeit geprüft. Die Anschaffungen des Berichtsjahres waren teilweise 
im Rahmen von Projektförderung refinanziert. 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht 
ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. 
bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen zur 
Preisermittlung nicht ausreichend für eine Beurteilung der Angemessenheit des Preises waren. 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht 
und Abweichungen untersucht? 

Bezüglich der Überwachung von Investitionen können die vom Verein getroffenen Maßnahmen 
als ausreichend und angemessen bezeichnet werden.  
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d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn 
ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

Während der Prüfung wurde nicht bekannt, dass sich wesentliche Budgetüberschreitungen  
ergeben haben. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

Fragenkreis 9: 
Vergaberegelungen 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. UVgO, 
VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

Während unserer Jahresabschlussprüfung sind uns keine Verstöße gegen Vergaberegelungen 
bekannt geworden.  

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote  
(z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

Auskunftsgemäß erfolgen sämtliche Vergaben unter Anwendung des Vergaberechts. Dabei er-
folgt grundsätzlich eine Einholung und Bewertung mehrerer Vergleichsangebote. Begründete 
und nach Vergaberecht zulässige Ausnahmen ergaben sich lediglich im Rahmen von Folgeauf-
trägen, z.B. im Bereich der Informationstechnologie. 

Fragenkreis 10: 
Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Dem Präsidium und dem Präsidialausschuss wird quartalsweise Bericht erstattet. Grundlage 
bildet dabei eine Vorlage für jede Sitzung anhand eines standardisierten Berichtswesens. Der 
Hauptausschuss wird jährlich und die Mitgliederversammlung alle zwei Jahre entsprechend  
ihres Sitzungsturnus unterrichtet. 
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b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

Die unterjährigen Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 
Vereins. 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unter-
richtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewi-
ckelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen 
vor und wurde hierüber berichtet? 

Im Rahmen unserer Prüfung wurden uns keine Anhaltspunkte dafür bekannt, dass die Gremien 
nicht angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet werden. 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen 
besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

Nach unseren Kenntnissen hat das Präsidium als Überwachungsorgan den Vorstand zu keiner 
gesonderten Berichterstattung in analoger Anwendung des § 90 Abs. 3 AktG aufgefordert. 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder  
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

Es ergaben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichter-
stattung an das Überwachungsorgan nicht in allen Fällen ausreichend war.  

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden 
Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert? 

Nach den uns gemachten Angaben besteht eine erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversi-
cherung für die Organmitglieder. 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans 
gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden? 

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns derartige Interessenkonflikte nicht bekannt geworden.  



Anlage Blatt 25 

D. Vermögens- und Finanzlage 

Fragenkreis 11: 
Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Aktuell besteht kein offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen. 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

In dem Verein wurden zum 31. Dezember 2024 keine diesbezüglichen Bestände festgestellt. 

Im Berichtsjahr werden Pensionsverpflichtungen aus Altzusagen gemäß Art. 28 EGHGB passi-
viert. 

Aufgrund der Verantwortlichkeit des Bundes für die Abdeckung der bestehenden Pensionsver-
pflichtungen des Deutschen Vereins als Zuwendungsempfänger im Rahmen der institutionellen 
Förderung durch das BMFSFJ verzichtet der Verein auf eine Besicherung der Pensionsver-
pflichtungen im Wege des Abschlusses einer Insolvenzversicherung. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilan-
ziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände 
wesentlich beeinflusst wird? 

Anhaltspunkte, dass die Vermögenslage des Vereins durch wesentliche stille Reserven oder 
stille Lasten im Vergleich zu den bilanziellen beeinflusst wird, haben sich im Rahmen unserer 
Prüfung nicht ergeben. 

Im Übrigen verweisen wir auf die entsprechenden Ausführungen zur Analyse der wirtschaftli-
chen Verhältnisse im Bericht, insbesondere auf die Ausführungen zur Vermögenslage des  
Vereins. 
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Fragenkreis 12: 
Finanzierung 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam-
men? Wie sollen die am Abschlussstichtag wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert 
werden? 

Die Refinanzierung der Vereinsaufgaben erfolgt gemäß der §§ 23, 44 BHO im Wege der insti-
tutionellen Förderung. Daneben werden Einnahmen u.a. über Mitgliedsbeiträge, Teilnahmege-
bühren und den Verkauf von Publikationen generiert. Die notwendigen Investitionen werden 
ausreichend geplant und im Rahmen der Aufstellung von Wirtschaftsplänen berücksichtigt. In-
vestitionen oder Investitionsvorhaben von wesentlicher Bedeutung bzw. größerem Umfang gibt 
es derzeit nicht. Zum Abschlussstichtag bestehen keine wesentlichen Investitionsverpflichtun-
gen. 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnah-
men wesentlicher Konzerngesellschaften? 

Der Verein ist in keine Konzernstruktur eingebunden. Die Finanzlage des Vereins ist unter Be-
rücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips der institutionellen Förderung zu betrachten. Eigene 
Mittel werden nur in sehr begrenztem Umfang vorgehalten, insofern entsprechende Rückstel-
lungen oder Verbindlichkeiten bestehen. Zur Aufrechterhaltung seiner Zahlungsfähigkeit ist der 
Verein vollumfänglich auf den Zuwendungsgeber angewiesen. 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der  
öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen 
Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden? 

Der Verein ist institutionell gefördert. 

Es ergibt sich hinsichtlich der Vorstandsvergütung eine Abweichung vom Besserstellungsver-
bot (ANBest-I Nr. 1.1.3). Diese ist nach den uns vorliegenden Antragsunterlagen und den er-
gangenen Bescheiden mit dem Zuwendungsgeber kommuniziert und resultiert aus dem Be-
standsschutz des Stelleninhabers zum Zeitpunkt des Übergangs in die institutionelle Förderung 
und ist somit unbedenklich. 

Weitere Anhaltspunkte, dass Verpflichtungen oder Auflagen nicht eingehalten wurden, haben 
sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben. 
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Fragenkreis 13: 
Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung? 

Der Verein ist institutionell gefördert. Rücklagen dürfen nicht gebildet werden. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass der Verein in der Bildung von Rücklagen durch die 
Vorgaben im Rahmen der institutionellen Förderung begrenzt wird. Obwohl die Förderung des 
Zuwendungsempfängers jährlich neu beantragt und vom Zuwendungsgeber neu bewilligt wer-
den muss, stellt die institutionelle Förderung in der Praxis eine Dauerverpflichtung für die öf-
fentliche Hand dar. Unter dieser Prämisse erfolgt die Erstellung des Jahresabschlusses unab-
hängig von der vorgehaltenen Eigenkapitalausstattung unter der Annahme der Unternehmens- 
fortführung, da diese überwiegend wahrscheinlich ist. 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt-
schaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Im Zuge der institutionellen Förderung ergibt sich regelmäßig ein ausgeglichenes Jahresergeb-
nis. Mehr- oder Minderausgaben stehen dem Zuwendungsgeber zu und werden im Jahresab-
schluss entsprechend abgegrenzt. 

E. Ertragslage 

Fragenkreis 14: 
Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzern-
unternehmen zusammen? 

Entfällt 
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b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

Im Zuge der institutionellen Förderung ergibt sich regelmäßig ein ausgeglichenes Jahresergeb-
nis. Mehr- oder Minderausgaben stehen dem Zuwendungsgeber zu und werden im Jahresab-
schluss entsprechend abgegrenzt. Wesentliche einmalige Vorgänge haben sich im Berichtsjahr 
nicht ergeben. 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehun-
gen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemesse-
nen Konditionen vorgenommen werden? 

Entfällt 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

Entfällt 

Fragenkreis 15: 
Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung 
waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Bedeutsame verlustbringende Geschäfte haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festge-
stellt. 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnah-
men handelt es sich? 

Der Verein ist institutionell gefördert. 
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Fragenkreis 16: 
Ursachen des Jahresfehlbetrags und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrags? 

Siehe Fragenkreis 15. 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unter-
nehmens zu verbessern? 

Der Verein ist seit 2019 gemäß der §§ 23, 44 BHO (Bundeshaushaltsordnung) institutionell  
gefördert. Obwohl die Förderung des Zuwendungsempfängers jährlich neu beantragt und vom 
Zuwendungsgeber neu bewilligt werden muss, stellt die institutionelle Förderung in der Praxis 
eine Dauerverpflichtung für die öffentliche Hand dar. Unter dieser Prämisse erfolgt die Erstel-
lung des Jahresabschlusses unabhängig von der vorgehaltenen Eigenkapitalausstattung unter 
der Annahme der Unternehmensfortführung, da diese überwiegend wahrscheinlich ist. Die  
Tätigkeit des Vereins ist mit Antrag und Bewilligung der Förderung weitgehend determiniert. 





Verwendungsvorbehalt 

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene  
Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat 
dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwa-
chung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher  
– unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter 
zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unter-
nehmensinternen Verwendung. 

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die 
"Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften" in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf, 
herausgegebenen Fassung vom 1. Januar 2024 zu Grunde. 

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Or-
gane des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu ver-
wenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten 
übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung 
geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre. 

Dies gilt sowohl für die ausgedruckten Exemplare des Berichts als auch für die elektronische Fas-
sung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und/oder 
Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretener  
Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Wer 
auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu 
entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke als nützlich und taug-
lich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert. 
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